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Informationsfreiheit: Antrag vom 11. Januar 2019

Ihre E-Mail vom 4. September 2019 („FragDenStaat.de #35730“)

███████ ███████

Sie haben sich bei uns darüber beschwert, dass Ihr Informationsfreiheitsantrag vom 

11. Januar 2019 von der Stadt Sinsheim nicht entsprechend den gesetzlichen Vo r-

gaben des Landesinformationsfreiheitsgesetzes (LIFG) bearbeitet worden wäre. Sie 

hatten Zugang zu Ergebnissen einer automatischen Verkehrszählung und einer 

Haushaltsbefragung beantragt.

Zu Ihrem Antrag wurde Ihnen am 30. Januar 2019 und 25. März 2019 von der Stadt 

Sinsheim mitgeteilt, dass die Ergebnisse noch nicht vorlägen. Ihr Antrag wurde am 

4. September 2019 von der Stadt Sinsheim abgelehnt.

Das LIFG erlaubt grundsätzlich den Zugang zu amtlichen Informationen, sofern der 

Anwendungsbereich eröffnet und die gesetzlichen Ausnahmeregelungen (sog. Aus-

schlussgründe) nicht einschlägig sind.

Nach § 4 Abs. 1 Nr. 6 LIFG besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht „so-

weit und solange“ das Bekanntwerden der Informationen nachteilige Auswirkungen

haben kann auf „die Vertraulichkeit von Beratungen und Entscheidungsprozessen, 

wovon die Ergebnisse der Beweiserhebung, Gutachten und Stellungnahme Dritter 

regelmäßig ausgenommen sind“. Die Ausnahmeregelungen des § 4 Abs. 1 LIFG sind 



- 2 - 

 

 

somit nur dann anzuwenden, „soweit und solange“ das Bekanntwerden nachteilige 
Auswirkungen haben „kann“. Die informationspflichtige Stelle hat zu begründen, 
weshalb das Bekanntwerden der Information die spezifischen nachteiligen Auswir-

kungen haben kann (vgl. Debus in Debus, Handkommentar Informationszugangs-

recht Baden-Württemberg, § 4 LIFG, Rn. 16f). 

 

Wir haben die Stadt Sinsheim hierzu um Stellungnahme gebeten. Wir werden Sie 

über das Ergebnis zeitnah informieren und bitten insofern noch um etwas Geduld. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 


